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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.2014

Norm

GOG §89d Abs2

Rechtssatz

Der erkennende Senat teilt die in der Literatur erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 89d Abs 2 GOG

wegen der unsachlichen Ungleichbehandlung von Empfängern einer Zusendung im ERV gegenüber Empfängern einer

Zustellung im Postweg.

Entscheidungstexte

6 Ob 133/14y
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